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Bekanntmachung
(Nr . Ch. 2. 888/7 . 16. K. R . A.),

betr. Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder.
Vom 8. August 1916.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851,
in Bayern auf Grund des Bayerischen Gesetzes über den
Kriegszustand vom 5. Nov. 1912 in Verbindung mit der
Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1914 , des Gesetzes,
betreffend Höchstpreise, vom 4. Aug. 1914 (RGBl . S . 3391
in der Fassung vom 17. Dez. 1914 (RGBl . S . 516) uni
der Bekanntmachungen über die Aenderung dieses Gesetze!
vom 21. Jan . 1915 (RGBl . S . 25), vom 23. Sept . 1911
(RGBl . S . 603) und vom 23. März 1916 (RGBl . S 183)
lern er der Bekanntmachungen über die Sicherstellung voi
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (RGBl . S . 357), vom 9
Okt. 1915 (RGBl . S . 645) und vom 25. Nov. 1915 (RGBl
S . 778) zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Be
merken, daß Zuwiderhandlungen gemäß den in der Anmer>
kung*) abgedrucktenBestimmungen bestraft werden, soferr
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen an>
gedroht sind. Auch kann die Schließung des Betriebes,
gemäff der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Perso ien vom Handel, vom 23. Sept . 1915 (RGBl . S . 603;
«mgem dnet werden.

8 i
Don der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachungbetroffen wird Leder jeder
Herkunft (unabhängig von seiner Benennung), das seiner
Beschaffenheit nach unter eine der im § 3 aufgeführten Leder-
orten fällt, und zwar unabhängig von Gerbart und Zürich-
tungsart , falls diese nicht für die betreffende Ledersorte im
8 3 ausdrücklich angegeben sind.

Anmerkung:  Auf die Bestimmungen unter § 9h der
Bekanntmachung vom 31. Juli , betr . Beschlagnahme, Be-
Handlung, Verwendung und Meldepsticht von rohen Häuten
und Fellen, wird ausdrücklich hingewiesen.

8 2
Höchstpreis.

1. Verkaufspreis des Herstellers oder der Gerbervereini-
gung.

_Der Verkaufspreis des Herstellers oder der Ger-
. .. JiLw ®Ä 0ni.S Bj § ru .einem Jahr und mit Geldstrafe bis
zu zehntaufend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
" Äderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert,

Pin„™ eL bie  Höchstpreiseüberschritten werden oder sich zu
einem solchen Vertrage erbietet;

von einer Aufforderung <§ 2, 3

^ befchödigkoder zersN ; ^ ' ''^ soffen ist, beiseiteschafft.
4' nm  der zuständigen Behörde zum Verkauf

nachkomm? ; fUt bte  ® ücWP rei'e festgesetzt sind, nicht

°* setzt 6nbrrähen Qn  ® e9enftänt) en, für die Höchstpreise festge-
6 LI h 0 ö " st°"digen Beamten gegenüber verheimlicht;

laiienen" su,L^'k? 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er-
^ ^ uhrungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Geldstrafe mmdeste»- ^ ^ °?°^ "" dlungen gegen Nr . 1 und 2 ist die
um den der Höchstpreis über!'^,^ PPelte des Betrages zu bemessen,
der Nr 2 ^ erschritten worden ist oder in den Fällen
zehntausend Mark w ist ?oUte', übersteigt der Mindestbetrag
Umstände kann die ßMtliw? *u erkennen. Im Falle mildernder
ermäßigt werden ^ ^ dstrafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages

angeordne? werb? n" Kummer 1 und 2 kann neben der Strafe
öffentlich befannUMmnJ die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen
Verlust der bürnA "^ ^ u ' sti auch kann neben Gefängnisstrafe auf

Mit ffieffi.wi 'T " Ehrenrechte erkannt werden.

SU zehntausend Mark wird bestr7ft?°^ ° °ber " " ® eIbftr°re Bi§
Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus-

brinaen nlbet  " e °uf Verlangen des Erwerbers zu über-
2. toe r, b JU "ersenden . zuwiderhandelt;

beickädi/? ^ einen beschlagnahmtenGegenstand beiseiteschafft,
ein anb»̂ >»b« zerstört, verwendet, verkauft oder kauft oder
abschließt ^ eräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn

B'e beschlagnahmten Gegenstände zu
4. wer h ” Unb  Pstegüch zu behandeln, zuwiderhandelt,

Handel/" erIa ffenen  Ausführungsbestimmungen zuwider-

bervereinigung darf den im § 3 angegebenen Grund¬
preis nicht überschreiten.

2. Verkaufspreis des Großhändlers.
a) Der Verkaufspreis von ganzen oder halben Häuten,

Kernstücken, Hälsen oder Flanken darf beim Groß¬
händler den im 8 3 angegebenen Grundpreis um
nicht mehr als drei vom Hundert überschreiten. *

b) Hat der Großhändler jedoch Sohlleder oder Vache¬
leder (aus Großviehhäuten) in ganzen Häuten ge¬
kauft und daraus Kernstücke geschnitten, so darß
er beim Weiterverkauf dieser Kernstücke den für sie
im § 3 angegebenen Grundpreis um fünf vom
Hundert überschreiten. Kernstück im Sinne dieser
Bestimmungen ist ein Stück Leder, das aus dem
besten, nicht abfälligen Teil der Haut besteht, und
nach dem Halse zu höchstens bis zur Vorderklaue,
nach dem Bauche zu höchstens bis zu den Flemmen
reicht.

3. Verkaufspreis des Kleinhändlers.
a) Der Verkaufspreis von ganzen oder halben Häuten,

Kernstücken, Hälsen oder Flanken darf beim Klein¬
händler den im 8 3 angegebenen Grundpreis um
nicht mehr als 12 vom Hundert überschreiten.

b) Der Verkaufspreis von Ausschnitten aus Sohlleder
oder Vacheleder darf beim Kleinhändler den im 8
3 angegebenen Grundpreis um nicht mehr als
zwanzig vom Hundert überschreiten. Unter „Aus-

' 8

schnitten" sind Stücke zu verstehen, die mindestens
ein Quadrat von 4X4 cm., höchstens ein Rechteck
von 24X32 cm. decken.

Anmerkung:  Hiernach darf beim Verkauf
letzter Hand z. B . der Ausschnitt aus dem Kern¬
stück von Roß-Sohlleder 2. Sorte nicht mehr als
7,50 Mk. für das Kilogramm , der Ausschnitt aus
dem Hals von Roß-Sohlleder 2. Sorte nicht
mehr als 5,10 Mk. für das Kilogramm kosten.
Ausschnitte aus Kernstücken von Rind-Sohlleder 2.
Sorte dürfen nicht mehr als 10,50 Mk., Ausschnitte
solchen Leders aus dem Hals nicht mehr als 6,30
Mk. für das Kilogramm kosten.

Als Kleinhändler im Sinne dieser Bestimmungen gelten
Lederhändler, deren einzelne*Verkäufe an einen Kunden
Mengen im Werte von 500 Mark in der Regel nicht über¬
schreiten und auch im letzten halben Jahre vor dem Inkraft¬
treten dieser Bekanntmachung in der Regel nicht überschritten
haben. Unter diesen Voraussetzungen dürfen au Gerbereien,
Zurichtereien und Großhändler , die ein Leder-Kleinhandels-
geschäft schon seit dem 25. Juli 1914 gewerbsmäßig be-
trieben haben, in diesem Kleinhandelsgeschäft Leder zu den
unter Ziffer 3 dieses Paragraphen angegebenen Preisen ver¬
kaufen, jedoch nur in Mengen im Werte von höchstens 500
Mark an einen Kunden.

Anmerkung:  Für Gerbervereinigungen kommen aus¬
schließlich die unter Ziffer 1 dieses Paragraphen angegebenen
Verkaufspreise in Betracht.

3
Grundpreise für Leder.

r->
SS
ypa

a.

Art

b.

Dicke

c.

Form
1

Si
! 2

d.

r t e
3 . 4

e.
Bedeutung
der Zahlen

unter d.
1
2
3
4

5
6
7
8

j >Sohlleder und Vachelederrr:G " " tt •sG'
tt tt tt '
" " "

»Sohlleder , Vacheleder und Brandsohlleder

^ tt tt tt tt« " „ tt tt

| mindestens
j 4,5 Mm.

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

Hälse
Flanken

7.—
9.—
5.50
4.25

6.75
8.75
5.25
4.25

6.—
8.25
4.25
3.50

«

Mark
für 1 Kg.

Netto¬
gewicht

I Mark
für 1 Qm.

| Maschinen¬
maß

junter 4,5 Mm.
ganze oder halbe Häute

Kernstücke
. Hälse

Flanken.

7.—
9.—
5.50
4.25

6.75
8.75
5.25
4.25

6.—
8.25
4.25
3.50

9
10
10a
11
12a

b

Roß-Sohlleder, -Vacheleder, -Brandsohlleder

Roß-Oberleder, pflanzliche Gerbung'
Roß-Boxleder, Chromgerbung .
Roß-Chevreauleder, Chromgerbung
Anmerkung:  Alles aus Roßhäuten oder

Fohlenfellen hergestellte Leder ist durch Stem¬
pelzeichen als Roßleder kenntlich zu machen,
auch im Ausschnitt.

Schilder mit Klauen
Kernstücke

Hälse
ganze oder halbe Hälse

6.25
7.—
4.75

10.75
12.50
13.—

5.25
6.25
4.25
9.75

11.50
12.—

7.75
9.50

10.—

13
14

Fahlleder
Mastkalbfelle (pflanzliche Gerbung) ganze Häute 11.50

11.50
10.75
10.75

9.—
9.—

7.—
7.—

Mk.f.lKg.
Nettogew.

15
15a Mastkalbfelle (reine Chromgerbung ), schwarz .

farbig dto. 19.—
20.—

18.—
19.—

16.-
!-

Mark
für 1 Qm.
Maschinen¬

maß

16
17
18

19

Chromrindleder, schwarz .
.. , farbig . . .

Glanz-Chromrindleder (Rindbox), genarbt oder
glatt , schwarz, auch Chromrindbekleidungsleder

Glanz-Chromrindleder (Rindbox), genarbt oder
glatt , in anderen Farben

! mindesrens
i 2 Mm.

j unter 2 Mm.

ganze od.halbe Häute -

17.—
19.—

15.50

17.50

16.—
18.—

14.50

13.50

14.—

13.50

15.—

!-
10.50

12.-
zu

20a
21

21a

Glanz-Chromkalbleder (Boxkalv), genarbt oder
glatt , schwarz . . . . .

Chromkalb-Lackleder, schwarz
Glanz-Chromkalbleder (Boxkalb), genarbt oder-

glatt , in anderen Farben
Chromkalb-Lackleder, in anderen Farben

ganze Häute
17.50
22.50

19.50
24.50

16.50
20.50

18.50
23.50

15.—

17.—

12.-

14.-

22

22a

23

24

25

Treibriemenleder, reine Chromgerbung , fettfrei
oder mit höchstens 15 v. H. Fettgehalt

Gleitschutzleder, reine Chromgerbung .

Treibriemenleder, reine Chromgerbung , mit
mehr als 15 v. H. Fettgehalt

Treibriemenleder, pflanzliche Gerbung , mit
höchstens 10 v. H. Fettgehalt

Treibriemenleder, pflanzliche Gerbung , mit mehr
als 10 v. H. Fettgehalt

.

Kernstücke,kurz geschnitt
Kernstücke,lang geschnitt.

Schultern
Kernstücke, kurz geschnitt.

Kernstücke,kurz geschnitt.
Kernstücke,lang geschnitt

Schultern
Kernstücke,kurz geschnitt.
Kernstücke,lang geschnitt.

Schultern
Kernstücke,kurz geschnitt
Kernstücke,lang geschnitt.

Schultern

11.25
10.50
8.50

14.—

9.75
9.25
7.50

10.-
9.—
7.75
8.75
7.75
6.50

10.25
9.50
7.25

9.25
8.70
6.75
9.—
8.—
6.75
7.75
6.75
5.50

9.25
8.25
6.25

8.25
7.50
5.75
8.—
7 —
5.25
6.75
5.75
4.75

' —

i

Mark
für 1 Kg.

Netto¬
gewicht

26

27

28

Blankleder, schwarz, mit höchstens 10 v. H. Fett¬
gehalt . . . . . .

dto. dto.

Blankleder, schwarz, auch Riemchenleder, höch¬
stens 10 v. H Fettgehalt

über 4 Mm. {

3- 4 „ (

unter 3 • {

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

7.75
10.50
8.50

11.25
8.75

11.50

7.—
9.75
7.75

10.50
8.—

10.50

6.50
8.75
7.25
9.50
7.50
9.75

'

22

30

31

Blankleder, schwärz, mit mehr als 1Uv. H. Fett¬
gehalt . . . . . .

dto. dto.

dto. dto. i

über 4 Mm. {

3- 4 „ {

unter 3 „ {

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze od.er halbe Häute
Kernstücke

6.75
9.50
7.—
9.75
7.25

10.—

6.—
8.75
6.25
9.—
6.50
9.25

5.50
7.75
5.75
8.—
6.—
8.25

52

33

34

Blankleder, farbig, angebräunt oder ungefärbt,
mit höchstens 10 v. H. Fettgehalt .

dto. dto.

dto. dto.

über 4 Mm. {

3- 4 „ {

unter 3 „ {

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute^
Kernstücke

8.50
11.25
9.—

11.50
9.25

11.75

7.75
10.50
8.25

10.75
8.50

11.—

7.25
9.50
7.50
9.75
7.75

10.25



5-»
SS
jo
Ci

35

36

37*

a.

Irt

b.

Dicke

Blankleder, farbig , angebräunt oder ungefärbt,
mit mehr als 10 v. H Fettgehalt .

dtp.

dtp.

38

39

40

41
42

Aasbraunes Leder (Mantel-, Kochgeschirr-, Trag¬
riemen-, Leibriemenleder, auf der Fleischseite
glatt abgezogen) dto.

dto.

Patronentaschen -Narbenleder , glatt oder genarbt
Patronentaschen -Narbenleder,glatt oder genarbt,

sowie Helmleder . - - -

43
44
45
46
47
.48

49
50
51
52
53
54

Krausleder , auch Sportleder .
Krausleder , „ „
Transparentleder
Transparentleder
Transparentspaltleder . - . , , , ^
Spalte , gewalzt, für Sohlen und Brandsohlen

Schafleder, alaungar , weiß
„ , gefärbt .

" , lohgar, unges. (auch Helmfutterleder)
I ' , , gefärbt .
„ , chromgar,

Chevreauleder (Ziegenleder), schwarz .

über 4 Mm . ^

3- 4 ,.

unter 3

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

über 4 Mm.

3- 4 „

unter 3 „

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

2,2—2,5 Mm
üb.2,5—3

2—3 Mm.
unter 2 „

2,5- 4 „
unter 2,5 „

2 Mm. u. mehr

-- c.

Form

d.

Sorte

ganze oder halbe Häute

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze Häute

1 2 3 4

7.50 6.75 6.25
10.25 9.50 8.50
7.75 7 — 6.50

10.50 9.75 8.75
8.— 7.25 6.75

10.75 10.- 9.—

9.25 8.50 7.75
• —

11.75 11.— 10.25

9.50 8.75 8.—
12.— 11.25 10.50

9.75 9.— 8.25
12.25 11.50 10.75

19.50 16.50 — 1
22.— 19.75

j
11.—
12.50 — — I
7.25 — —
8.50 — — \  -
4.50 — —
4.— 3.50 ■ - I
5.— 4.25 —

9.— 7.50 6.—
11.50 10.— 8.50 I
10.50 9.— 7.50 ) -
15.— 12.- 10.— I
14.— 11.— 9.—
18.— 15.- 13.- 8.-

e.
Bedeutung
der Zahlen

unter d.

Mark
für 1 Kg.

Netto-
gewicht

Mark
für 1 Qm.
Maschinen¬

maß

Mark
für 1 Kg.

Netto¬
gewicht

Mark
für 1 Qm.
Maschinen¬

maß

in Kraft . Mit ihrem Inkrafttreten wird die am 15 . März
1916 in Kraft getretene Bekanntmachung Nr . Ch . 2 888/1.
16 . K. R . A. aufgehoben.

Anmerkung:  Es ist in Aussicht genommen , die durch
diese Bekanntmachung festgesetzten Preise mindestens bis zum
15 . Dezember 1916 in Kraft zu lassen.

Frankfurt  a . äg .,_ ^ 8 August 1916.
Mainz,

Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
Das Gouvernement der Festung Mainz.

B. A. 243/16.
2

B e s chl u tz.
Der Bezirksausschuß zu Wiesbaden hat auf Grund der 88 39

und 40 der Jagdordnung vom 15 Juli 1907 für den Regierungs-
bezirk Wiesbaden für das Jahr 1916 den Schluß der Schonzeit
der Rebhühner auf Sonntag , den 20. Aug., mithin die Eröffnung
der Jagd auf Montag , den 21. Aug. festgesetzt.

Bezüglich des Schluffes der Schonzeit für Bwk- Hasel- und
Fasanenhähne und -Hennen, sowie für Wachteln, schottische Meer¬
hühner und Drosseln bewendet es bei den gesetzlichen Bestimmungen.

Wiesbaden,  den 8. August 1916. '
Der Bezirksausichuß.

Der Beigeordnete Josef  K o m e s zu Niederwalluf ist zum
Stellvertreter des Standesbeamten des Bezirkes Nieder- und Ober-
walluf bestellt worden.

R ü d e s h e i m a . Rh., den 8. August 1916.
Der Königliche Landrat.

Die Herren Standesbeamten (außer Presberg ) werden davon
in Kenntnis gesetzt, daß die Zahlung der Entschädigung für d.e
statistischen Zahlkarten für 1915 demnächst erfolgen wird und zwar
durch die örtliche Kreis-, Domänenrentenamts -, Forst- oder Zollkaffe
und, wo eine solche nicht besteht, durch die Post.

R ü d e s h e i m a . Rh., den 8. August 1916.
Der Königliche Landrak.

Abgesehen von den im 8 2 unter Ziffer 2 , Buchstabe
b und unter Ziffer 3, Buchstabe b behandelten Fällen darf,
wenn ganze oder halbe Häute , Kernstücke, Flanken oder Halse
nicht als Ganzes , sondern in Teile zerlegt verkauft werden,
die Summe der für die zerlegten Gegenstände geforderten
Preise den für den Gegenstand als Ganzes festgesetzten Preis
nicht übersteigen . ^

Für lohgares Sohlleder und Vacheleder aus Großvieh-
häuten (lfd. Nr . 1- 8), das — abgesehen von der Gerb-
dauer — nachweislich nach den Friedensvorschriften der
Heeresverwaltung hergestellt ist , hürfen um 10 v. H . höhere
als die in Spalte d für lfd . Nr . 1— 8 angegebenen Grund-
preise berechnet werden , sofern dieses Leder lediglich in Form
von Kernstücken, halben Häuten , Hälsen oder Flanken ver-
kauft wird und jedes Stück vom Hersteller mit feiner Firma
und bei Sohlleder mit dem Vermerk „ 12 Monate gegerbt ' ,
bei Vacheleder mit dem Vermerk „7 Monate gegerbt » ver-

^ ^ Als Gerbdauer solchen Leders gilt die Zeit , in welcher
sich das Leder in gerbstoffhaltigen Brühen (Farben ), Ver¬
senken und Gruben befunden hat . Das Sohlleder darf nur
auf kaltem Wege hergestellt fein . Die Gerbdauer im Smne
dieser Vorschrift muß bei Sohlleder mindestens 12 Monate,
bei Vacheleder mindestens 7 Monate .betragen haben.

Aümerkung:  Die für die erste Sorte festgesetzten
Preise kommen nur für Leder bester Beschaffenheit in Be-

tracht ^ ie Verteilungslan der Kriegsleder -Aktiengesellschaft
gehörigen Gerbereien sind vertraglich verpflichtet die Preise
derjenigen Lederarten , für welche Höchstpreise noch nicht fest¬
gesetzt sind, im Rahmen der gesetzlich festgelegten Preise zu
halten.

8 4.

Mengenfeststellung und Zahlungsbedingungen.
a) Bei denjenigen Sorten , für welche im § 3 Grund¬

preise für das Kilogramm angegeben sind, muß die Preis¬
berechnung nach dem Gewicht erfolgen . Bei denjenigen
Sorten , für welche im 8 3 Grundpreise nach Maß festgesetzt
sind , hat die Preisberechnung in Qm . Maschinenmaß zu er-

*° tSe bj bei Käufen der amtlichen Beschaffungsstellen der
Heeres - und Marineverwaltung ist für die Mengenfeststellung
die amtliche Feststellung in der Verbrauchsstelle , erforder-
lichenfalls nach vorheriger Nachtrocknung bei 10 bis 15 E,

maßgebend , Höchst̂ e^ e ^ Kosten einmonatiger
Lagerung nach dein Verkauf , der Beförderung bis zum nächsten
Güterbahnhof oder bis zur nächsten Anlegestelle des Schiffes
oder Kahnes sowie die Kosten der Verladung ein.

Für Verpackung in Papier darf nichts in Rechnung
gestellt werden ; die für Verpackung anderer Art etwa m
Rechnung gestellten Kosten sind dem Käufer ohne Abzug
wieder gutzubringen , sofern er die Verpackung unverzüglich
— Fracht zu Lasten des Verkäufers — zuruckschickt.

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang.
Wird der Kaufpreis gestundet , so dürfen bis zu zwei vom
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen
werden.

8 5
Beschlagnahme.

a) Die im 8 3 aufgeführten Lederarten sind in jeder
Form , soweit sie sich im Eigentum , Besitz oder Gewahrsam
einer Gerberei , Zurichterei oder Gerbervereinigung befinden,
beschlagnahmt . ^ .

b) Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung .und
Ablieferung des nach Buchstabe a dieses Paragraphen be¬
schlagnahmten Leders in folgenden Fällen erlaubt:

1 von einer Gerberei an die für sie zuständige Gerber-
Vereinigung für Heeres - oder Marinebedarf;

2 von einer Gerberei oder Gerbervereinigung auf un-
mittelbare Bestellung einer amtlichen Beschaffungsstelle
der deutschen Heeres - oder Marineverwaltung an diese
Beschaffungsstelle;

3 . von einer Gerberei oder Gerbervereinigung entweder
unmittelbar oder über eine Zurichterei gegen einen
von einer amtlichen .Beschaffungsstelle der deutschen
Heeres - oder Marineverwaltung bescheinigten „Aus-
weis für beauftragte Lieferer " an diesen beauftragten
Lieferer j *

4 . auf Grund eines von der Meldestelle der Kriegs -Roh-
stoff-Abteilung für Leder und Lederrohstoffe ausgestellten
Freigabescheines.

c) Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung der fol-
genden Vorschriften vom Eigentümer oder Besitzer des be-
schlagnahmten Leders an die Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung für Leder und Lederrohstoffe , Berlin W 9, Buda-
pester Straße 11/12 , bei welcher auch die Vordrucke zu den
Freigabeanträgen erhältlich sind, zu richten:

1. das Leder , dessen Freigabe beantragt wird , muß ver-
fandfertig vorliegen : ausgenommen ist nur Helmleder
sowie die unter lfd . 20 bis 25 und 49 bis 54 ge-
nannten Arten ; - .

2 . die Antragsteller haben nach Einreichung des Frei-
gabeantrages das in diesem aufgeführte Leder so lange
zur Verfügung der Meldestelle zu halten , bis sie in
den Besitz des Freigabescheines gelangt sind ; sie dürfen
es auch an amtliche Beschaffungsstellen oder auf Grund
von Ausweisen für beauftragte Lieferer nicht ohne Zu¬
stimmung der Meldestelle veräußern;

3 . freigegebenes Leder , das nicht Innerhalb zweier Mo¬
nate (gerechnet von dem Datum des Freigabescheines)
zur Verwendung für Privatzwecke oder den mittelbaren
Bedarf der Kriegsindustrie veräußert und abgeliesert
worden ist, ist der Beschlagnahme wieder verfallen,
ebenso dasjenige freigegebene Leder , das ohne Zu¬
stimmung der Meldestelle in Leder anderer Art umge¬
wandelt wird;

4 . freigegebenes Leder darf ohne Zustimmung der Melde-
stelle weder an amtliche Beschaffungsstellen der Heeres-
oder Marineverwaltung noch an beauftragte Lieferer
derselben zur Verwendung für Kriegslieferungen ver-
äußert werden . Die Gerbereien , Gerbervereinigungen
und Zurichtereien haben beim Verkauf freigegebenen
Leders ihre Abnehmer auf diese Vorschrift hinzuweisen.

d) Trotz der Beschlagnahme darf jede zum Verteilungs-
plan der Kriegsleder -Aktiengesellschaft gehörige Gerberei , so-
weit es ihre etwaigen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber
der Heeres - oder Marineverwaltung zulaffen , innerhalb eines
jeden Kalendermonats für insgesamt höchstens 750 Mark
Leder der beschlagnahmten Arten an Schuhmacher , Sattler
oder Kleinhändler verkaufen und abliefern , ohne hierzu
eines Freigabescheines zu bedürfen , lieber diese Lieferungen
hat die Gerberei ein besonderes Buch zu führen.

Lieferungsabschlüffe inbezug auf diese Ledermengen sind
nur bis zum Gesamtrechnungsbetrage von nöchstens 750 Mk.
erlaubt.

e) Vorbedingung für alle nach Buchstabe b, c und d
dieses Paragraphen erlaubten Veräußerungen ist, daß die
durch die 88 2 bis 4 festgesetzten Preise nicht überschritten
werden . „ m . .. . . .

Diese Bedingung gilt nicht für erlaubte Verkaufe frei-
gegebenen Leders nach dem Auslande innerhalb der Geltungs¬
dauer der Ausfuhrbewilligung.

f) Die Beschlagnahme ist mit der Ablieferung an die
amtlichen Beschaffungsstellen der Heeres - oder Marinever-
Wallung oder mit dem Empfang des Freigabescheines , bei
Lieferungen gemäß Buchstabe d dieses Paragraphen mit der
Ablieferung an den Schuhmacher , Sattler oder Kleinhändler
für die betreffende Ledermenge erloschen.

8 6
Zurückhatten von Vorräte «.

Bei Zurückhaltung von Vorräten ist die Enteignung so¬
fort zu gewärtigen , vorbehaltlich der dafür angedrohten
Strafen.

8 7
Anfragen.

Anfragen von Privatpersonen , Firmen , Verbänden und
anderen nichtamtlichen Stellen wegen dieser Bekanntmachung
sind,
sofern sie sich auf die Preise beziehen,

cm die Geschäftsstelle der Gutachterkommission für Leder-
Höchstpreise in Berlin W 9, Budapester Straße 11/12,

j sofern sie sich auf die im 8 5 enthaltenen Bestimmungen
beziehen,
an die Meldestelle der Kriegs -Rohstoff -Abteilung für Leder
und Lederrohstoffe in Berlin W 9, Budapester Straße 11/12,
zu richten . Bei der Meldestelle sind auch Abdrucke dieser
Bekanntmachung erhältlich.

8 8
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt mit dem 1. Septbr . 1916

Von freund und feind*
[Allerlei Drabt - und Korrespondenz - Meldunaen .1

Mas Görz  den Italienern heftete.
Lugano , ll . August.

In den krampfhaft angefachten Jubel über die Be-
setzung von Görz mischen sich Untertöne von ganz anderem
Klang . Einzelne Blätter warnen vor der ausgelassenen
Siegesfreude und erinnern , daß Italien seit Beginn des
Krieges nur einen Gewehrschuß weit von Görz entfernt
gewesen sei. Die Einnahme hätte Italien schreckliche Ver¬
luste gekostet. „Jdea Nazionale " schreibt:

Niemand ahne , welche Opfer an Blut und Tränen
die 15 Kriegsmonate kosteten. Görz mußte unser werden,
denn wir haben ihm die Blüte von Italiens Jugend
geopfert.

Die Fachkritiker sprechen nur von einem moralischen,
nicht von einem militärischen Erfolg . Sie meinen , bei den
weiteren Kämpfen werde von der Stadt kaum etwas übrig
bleiben , die heute schon fast nur ein rauchender Trümmer¬
haufen ist.

Der 8tern Venizelos im Grbleicben.
Zürich , 11. August.

Das sicher nicht auf Seite der Gegner des .Herrn
Venizelos stehende „Giornale d'Jtalia " muß in einem
Athener Brief unter der Überschrift „Der Stern Venizelos
im Erbleichen " zugeben , die frühere gewalttge Mehrheit
im Volke für Venizelos bestehe nicht mehr . Auch die
Lehre von seiner Eigenschaft als politisches Genie sowie
seine ursprüngliche große Volkstümlichkeit seien sehr
stark ins Wanken geraten . Schon die Wahlen im ver¬
gangenen Sommer hätten seine Stimmenzahl mehr
als um die Hälfte vermindert . Für die lange und
unglückselige Mobilisation der griechischen Armee , die
Feind und Freund mit Mißtrauen erfüllt habe , die das
Land der Unzufriedenheit und dem Hunger preisgab,
Armut verbreitete und das Bewaffnungs - und Verpfle-
gungswesen des Heeres ruinierte , werde alle Schuld Veni¬
zelos zugeschrieben . In den Kirchen ruft der Klerus mit
deutlicher Anspielung den göttlichen Fluch des Himmels
auf die inneren und äußeren Feinde des Königs herab.
Die Wahlen vollziehen sich auf folgender Grundlage : Ver¬
fassungstreue im Innern einerseits , Krieg nach außen
andererseits . Im übrigen komme Griechenland für Europa
als verbündete Macht nicht mehr in Betracht , da seme
Armee herabgekommen fei und kein Material besitze.

Nationalfcbuld gleich Nationaleinkommen.
1 London , ll . August.

Bei der Beratung der Finanzvorlage im Unterhause
machte Finanzminister McKenna bedeutsame Mitteilungen
über den Stand der britischen Finanzen . U. a . sagte er.

Unsere Gesamtverschuldung wird für Ende März 1917 auf
3440 Millionen Psund Sterling (68,8 Milliarden Mark ) an
genommen . Nach Abzug der unseren Alliierten und Kolonien
gewährten Vorschüße von ungefähr 800 Millionen Pfimd
Sterling (16 MMarden Mark ) bettagt die^Schuld netto 2640
Millionen Pfund (52,8 Milliarden Mark ). Das geht ganz über
alles Mab dessen hinaus , das wir ie gekannt haben . Das
gesamte Nationaleinkommen bettagt ungefähr N00MU
lionen Pfund Sterling (54 Milliarden Mark ), so daß die ge¬
samte Nationalschuld ungefähr dem lahrllchen Nattomü
einkommen gleichkommt . Wir geben täglich wildem Fest
lande mehr als eine Million , wahrscheinlich nahe an zwei
Millionen Pfund Sterling (40 Millionen Mark ) für eigen
Rechnung und für Rechnung unserer Allnetten aus.

Der Finanzminister kündigte alsdann etwas versteal
an , daß eine neue Anleihe aufgelegt werden wurde.

England lallt die Belgier hungern.
Amsterdam , 11. August.

Das Blatt „Het Volk " vernimmt , daß infolge des
Anhaltens der niederländischen Schiffe durch , die englische
Regierung die Ausfuhr von Brot nach Belgien m drestr
Woche um 50 % zurückging und in der folgenden Woche
ganz eingestellt werden muß . Die von England ang '
haltenen niederländischen Schiffe enthalten 40 000 Tonne
Korn und Mehl . Die englische Regierung rechtfAlA
ihre Haltung mit der Erklärung , daß das Korn und MeH
von Firmen , welche auf der schwarzen Liste stehen, gekaUN
worden sei.

Hustrittsbewegung im fî ationalausschuk.
Düsseldorf , ll , August.

Infolge der Angriffe die Exzellenz v. Harnack W
seiner Rede am 1. August gegen die deutsche Privai
industtie erhoben hat . haben die Herren August Thtzflew
Louis Röchling . Peter Klöckner und Freiherr o. Boden
Hausen-Degener in Würdigung der maßgebenden Steu^
die Exzellenz o . Harnack innerhalb des deutschen NatwnaQ
aurschuffes einnimmt ihren Austritt aus dem Auss « »?
erklärt.
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